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Was ist, wenn ich geistig nicht mehr in der Lage 

bin, notwendige Entscheidungen alleine zu treffen 

oder mich um alltägliche Dinge zu kümmern?

I. Sachwalterschaft
- unter gerichtlicher Kontrolle

II. Vorsorgevollmacht (VVM)
- sorgen Sie für sich selbst

III. Vertretungsbefugnis nächster Angehöriger
- mit Hilfe Ihrer Familie

IV. Patientenverfügung
- Ablehnung medizinischer Behandlungen



I. Sachwalterschaft

Ein Sachwalter wird für eine Person nach Vollendung des 
18. Lebensjahres bestellt, wenn diese aufgrund einer

- geistigen Behinderung oder

- psychischen Krankheit

nicht fähig ist, ihre Geschäfte ohne Nachteil für sich selbst
zu besorgen!



Stärkung der Selbstbestimmung

Subsidiaritätsprinzip!

� Ein Sachwalter darf nicht bestellt werden, wenn die behinderte 
Person durch andere Hilfe in die Lage versetzt werden kann, ihre 
Angelegenheiten selbst zu besorgen
� Vorsorgevollmacht

� Vertretungsbefugnis nächster Angehöriger

� Bestellung Sachwalter „soweit dies unvermeidlich ist“ (für alle oder 
einzelne Angelegenheiten)

� Genehmigungsvorbehalte bei wichtigen Angelegenheiten 
(gerichtliche Kontrolle)



II. Vorsorgevollmacht

Rechtzeitig für sich selbst vorsorgen durch Erteilung 

einer Vorsorgevollmacht an Vertrauenspersonen für den 

Fall des Verlustes der eigenen Geschäfts- oder 

Äußerungsfähigkeit.



Anwendungsfälle

� Wer erledigt dann meine Bankgeschäfte?

� Wer stellt für mich dann Pensions- oder Pflegeanträge?

� Wer kümmert sich dann um die notwendige 
medizinische Betreuung?

� Wer entscheidet, welche ärztliche Behandlungen dann 
durchgeführt werden sollen?

daher:  Vorsorgevollmacht



Ziel der Vorsorgevollmacht

� Sie bestimmen selbst
- Person Ihres Vertrauens

- welche Entscheidungen  diese treffen soll

- welche Geschäfte sie für Sie durchführen soll

- Dauer der Vollmacht

- Widerrufbarkeit der Vollmacht

� Vermeidung Sachwalterschaft

� Durch Erteilung einer Vorsorgevollmacht erfolgt keine
Einschränkung der eigenen Geschäftsfähigkeit!



Errichtung der Vorsorgevollmacht

� schriftlich

� durch Notariatsakt



Registrierung der Vorsorgevollmacht

� im ÖZVV (Österreichisches Zentrales Vertretungsverzeichnis)

� freiwillig

� deklarativ

� zu empfehlen



Wirksamwerden der Vorsorgevollmacht

Je nach Gestaltung:

� sofort („Auch“-Vorsorgevollmacht)

� auch ohne Registrierung des Wirksamwerdens

oder

� nach Eintritt des Vorsorgefalles („Nur“-Vorsorgevollmacht)

� Registrierung des Wirksamwerdens im ÖZVV erzeugt 
Vertrauensschutz (auch für Eintragungen im Grundbuch)



Widerruf der Vorsorgevollmacht

� jederzeit möglich (auch nach Eintritt des Vorsorgefalles!)

� keine bestimmte Form

� wird im ÖZVV registriert



Sachwalterverfügung

� Bestandteil der Vorsorgevollmacht

� Registrierung möglich (Errichtung und Widerruf)



III. Vertretungsbefugnis nächster 

Angehöriger

� Wann?
- psychische Krankheit oder geistige Behinderung

- kein Sachwalter vorhanden

- kein Vorsorgebevollmächtigter Vorhanden

� Was?
- Rechtsgeschäfte des täglichen Lebens

� Worüber?
- laufende Einkünfte

- Pflegebezogene Leistungen (Pflegegeld)

- insoweit Zugriff auf das Konto

- nicht das sonstige Vermögen (Ersparnisse, Liegenschaften)



Wer sind nächste Angehörige?

� Eltern

� volljährige Kinder

� Ehegatten

� Lebensgefährte, wenn dieser mit der Person seit min. 
3 Jahren im selben Haushalt lebt

� Widerspruch im Vorhinein möglich
� keine Verpflichtung der nächsten Angehörigen tätig zu werden.



Für welche Angelegenheiten?

� Rechtsgeschäfte des täglichen Lebens
(„Alltagsgeschäfte“ zB Mietzahlungen, Einkauf von Lebensmitteln, etc.)

� Rechtsgeschäfte zur Deckung des Pflegebedarfs
(Kauf von Pflegeutensilien, mobile Krankenpflege, etc.)

� Geltendmachung von Ansprüchen aus Anlass von 

Alter, Krankheit, Behinderung oder Armut
(Pflegegeld, Sozialhilfe, etc.)

� Zustimmung zu einer medizinischen Behandlung
(sofern diese nicht gewöhnlich mit einer schweren oder nachhaltigen Beeinträchtigung 

der körperlichen Unversehrtheit oder der Persönlichkeit verbunden ist und der 

vertretenden Personen die erforderliche Einsichts- und Urteilungsfähigkeit fehlt)



KeineVertretungsbefugnis

� schwerwiegende Heilbehandlungen

� Wohnortwechsel

� Rechtsgeschäfte über Liegenschaften

� allgemein schwierige oder umfangreiche finanzielle 
Angelegenheiten



Vertretungsbefugnis nächster 

Angehöriger

� Registrierungszwang für Vertretungsbefugnis im 
ÖZVV

� Bestätigung über Registrierung erzeugt 
Vertrauensschutz



ÖZVV

� von der Österreichischen Notariatskammer eingerichtet 
und geführt

� Zentrales Register zur Speicherung von Informationen 
über bestimmte Vertretungsverhältnisse

� Bei Bedarf Übermittlung von Informationen an Gericht 
oder andere Einrichtungen sowie Ausstellung von 
Bestätigungen im rechtsgeschäftlichen Verkehr

� beschränkte Einsichtsrechte











IV. Patientenverfügung / Inhalt

� Höchstpersönliche Willenserklärung

� Ablehnung bestimmter medizinischer Behandlungen 
(Bluttransfusion, lebensverlängernde Maßnahmen)

� nicht jedoch: - verbindliche Behandlungswünsche
- Ablehnung der Grundversorgung / Pflege

- Sterbehilfe



Patientenverfügung / Arten

� verbindliche

� beachtliche



Schritte zur Patientenverfügung

� verbindliche
- ärztliche Aufklärung und Dokumentation
- danach Errichtung schriftlich vor einem Notar, Rechtsanwalt oder 

rechtskundigen Mitarbeiter der Patientenvertretungen samt 
Rechtsbelehrung

� beachtliche
- ärztliche Aufklärung
- Schriftlichkeit

freiwillig



Wirksamwerden einer 

Patientenverfügung

� nachVerlust der Einsichts-, Urteils- oder 
Äußerungsfähigkeit



Patientenverfügung / Geltungsdauer

� verbindliche
- 5 Jahre, jedoch länger wenn Patientenverfügung vorher wirksam wird

� beachtliche
- kein Ablaufdatum



Muster Patientenverfügung



Muster Patientenverfügung



Registrierung Patientenverfügung

� keine Wirksamkeitsvoraussetzung, daher freiwillig

� Patientenverfügungsregister der Notariatskammer 
für Patientenverfügungen, die bei Notaren errichtet 
werden

� 24-Stunden-Zugriff möglich – insbesondere für 
Krankenanstalten



Vielen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit!
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